
 
 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin                    07.12.16   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
 

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 26.01.2017      
 
 

 
1. Gegenstand der Vorlage: Auswertung der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB des Bebauungsplanverfahrens XXI-41b für das Ge-
lände zwischen Balzerweg, Balzerstraße, Alberichstraße, Arn-
friedstraße, Arnfriedweg und einer Linie von 40 m östlich der 
Bahnanlagen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf 

 
 
 
2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten: 
 

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 06.12.16 beschlossen, 
die BA-Vorlage Nr. 0011/V der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

 
Die Vorlage ist als Anlage beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
Dagmar Pohle 
Bezirksbürgermeisterin und 
Leiterin der Abt. Stadtentwicklung,  
Gesundheit, Personal und Finanzen 
 
 
Anlage 
 
 



 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 25.11.2016 
Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, 
Personal und Finanzen   5222 
Stapl BPL 5 
 

Vorlage für das Bezirksamt 
- zur Beschlussfassung - 

Nr. 0011/V 
 
A. Gegenstand der Vorlage: Auswertung der Beteiligung der Behörden gemäß 

§ 4 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplanverfahrens 
XXI-41b für das Gelände zwischen Balzerweg, 
Balzerstraße, Alberichstraße, Arnfriedstraße, Arn-
friedweg und einer Linie von 40 m östlich der 
Bahnanlagen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf,  
Ortsteil Biesdorf 
 

B. Berichterstatter: Bezirksbürgermeisterin Fr. Pohle 
 

C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt: 
1. der Auswertung der Beteiligung der Behör-

den (Anlage 1) zuzustimmen. 
2. Die Abteilung Stadtentwicklung, Gesund-

heit, Personal und Finanzen wird mit der 
Durchführung der weiteren Verfahrens-
schritte beauftragt. 

 
C.2 Weiterleitung an die BVV 
 zugleich Veröffentlichung: 

Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vor-
lage der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen und 
umgehend zu veröffentlichen. 
 

D. Begründung: siehe Anlage 1 
 

E. Rechtsgrundlage: §§ 1 Abs. 7, 4 Abs. 2 BauGB    
§ 15, § 36 Abs. 2 Buchstabe b, f und Abs. 3 Be-
zirksverwaltungsgesetz (BezVG) 
 

F. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Keine 
 

G. Gleichstellungsrelevante Auswir-
kungen: 

 

Keine 
 

H. Behindertenrelevante Auswirkungen: Keine 
 

I. Migrantenrelevante Auswirkungen: Keine 
 

J. Kinder- und jugendrelevante 
    Auswirkungen: 

Schaffung der Voraussetzungen zur Verbesserung 
des Versorgungsgrades mit Spielplatzflächen 
 

 
 
Dagmar Pohle 
Bezirksbürgermeisterin und 
Leiterin der Abt. Stadtentwicklung,  
Gesundheit, Personal und Finanzen 
 
 
Anlagen 



 
 Anlage 1 
 zur Beschlussvorlage  
 Nr. 0011/V 
 
 
D. Begründung:  
 
1. Wesentliche Planungsziele  
Zur Sicherung des Wohnens mit Garten am Stadtrand, einschließlich Erschließung 
und sozialer Infrastruktur, der Gewährleistung von Grünstrukturen und der Sicherung 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung innerhalb des Siedlungsgebietes 
Biesdorf ist die Aufstellung des Bebauungsplanes XXI-41b erforderlich.  
Das Bezirksamt Marzahn von Berlin hat in seiner Sitzung am 10.06.1997 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes XXI-41 „Biesenhorst“ beschlossen, der mit Beschluss Nr. 
12/III vom 12.12.2006 in vier Bebauungspläne aufgeteilt wurde. 
 
Für das überwiegend aus der ehemalige Kleingartenanlage Biesenhorst bestehende 
Plangebiet soll die kleinteilige offene Bebauung und der stark durchgrünte Charakter 
beibehalten und durch typische, prägende Strukturen des Ortsteiles ergänzt werden. 
Dazu soll auch die Verknüpfung mit dem überörtlichen Wuhle-Landschaftsraum und 
den Waldflächen der Wuhlheide beitragen. Zum aus dem Plangebiet bestehenden 
Bedarf sollen zusätzliche Spielplatzangebote und öffentliche Grünflächen auch für 
den Defizitabbau in Biesdorf-Süd auf den landeseigenen Flächen zur Verfügung ge-
stellt werden.  
Auf Grundlage der im Flächennutzungsplan (FNP) dargestellten übergeordneten 
Hauptverkehrsstraße östlich der Bahnanlagen wurde dieser Bereich nicht in den Be-
bauungsplan einbezogen. Innerhalb des Plangebietes wurde im Westen ein Wald 
zwischen Vorhaltetrasse und Wohngebiet eingeordnet.   
Im Einzelnen wird auf die Planzeichnung Anlage 2 verwiesen. 
 
2. Schwerpunkte der Beteiligung der Behörden  
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
01.03.2016 über die Möglichkeit informiert, nach § 4 Abs. 2 BauGB eine Stellung-
nahme abzugeben. Auf Grund gesetzlicher Änderungen seit der Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange im Juli/August 1999 wurden die Behörden nunmehr aufge-
fordert, zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung Hin-
weise zu geben.  
Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und deren Stel-
lungnahmen mit dem Abwägungsvorschlag sind dem Punkt 3 zu entnehmen. Die 
Äußerungen führen im Wesentlichen zur Überprüfung hinsichtlich der nötigen Fest-
setzungen zum Lärm und zu Anpassungen bezüglich der Erkenntnisse aus den Pla-
nungen zur Tangentialverbindung Ost (TVO).  
 
Die Sicherung des allgemeinen Wohngebietes in der Nähe der Bahnanlagen und 
der damit verbundenen Lärmbelastung des Standortes führten zur Festsetzung 
passiver Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan. Grundsätzlich ist im Rahmen 
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der umfassenden planerischen Konfliktbewältigung das auf der Ebene des Bebau-
ungsplanes bestehende Lärmproblem zu lösen.  
Die Orientierungswerte der DIN 18005 betragen in allgemeinen Wohngebieten tags 
55 dB(A) und nachts 45 dB(A). Diese Orientierungswerte werden fast flächen-
deckend im Plangebiet überschritten. Insbesondere die nächtliche Vorbelastung 
durch Bahnlärm führt im überwiegenden Plangebiet dazu, dass auch mit nur teilge-
öffnetem Fenster eine natürliche Belüftung der Schlafräume nicht gegeben ist.  
Um die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für 
die allgemeinen Wohngebiete WA1 - WA8 zu gewährleisten, wurden für diese Be-
reiche textliche Festsetzungen zur Anordnung von Aufenthaltsräumen innerhalb der 
Wohnungen (sog. „Grundrissbindung“) und von Außenbauteilen mit bewerteten Luft-
schalldämmmaßen vorgenommen.  
Für die Ermittlung der korrekten Schalldämmmaße kann die zugrunde gelegte strate-
gische Lärmkarte mangels einer Prognose des zukünftigen Zugaufkommens nicht 
herangezogen werden. Darüber hinaus ist eine textliche Festsetzung zu schallge-
dämmten Lüftungseinrichtungen für Aufenthaltsräume nicht zwingend erforderlich.  
Eine Konfliktverlagerung auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren kann 
erfolgen, wenn gewährleistet ist, dass der Konflikt dort bewältigt werden kann. Aus 
Anlage 4.2/1 zu den Technischen Baubestimmungen ergibt sich, dass es eines 
Nachweises der Luftschalldämmung von Außenlärm bedarf, wenn der Bebauungs-
plan dies festsetzt oder sich aus amtlichen Lärmkarten für die hier überplanten Auf-
enthaltsräume in Wohnungen ein Wert der gleich oder höher ist als 61 dB(A) ableitet.  
In Anwendung amtlicher Lärmkarten ergeben sich für die allgemeinen Wohngebiete 
WA1 - WA8 Werte gleich oder höher als 61 dB(A). Das bedeutet, der Nachweis der 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen vor Außenlärm ist auch ohne Festsetzung 
im Bebauungsplan zu erbringen. Eine Konfliktbewältigung ist dementsprechend auf 
der Vollzugsebene sichergestellt.  
Die Festsetzungen zum Lärmschutz sind insgesamt auf Grundlage der neuen Er-
kenntnisse auch hinsichtlich der Grundrissbindung für tags und nachts getrennt zu 
prüfen. In der Begründung ist der Belang der allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausführlich darzulegen und um die baulich ver-
bundenen Außenwohnbereiche zu ergänzen.  
 
Die Planung der übergeordneten Hauptverkehrsstraße, wie Trassenführung und 
deren Auswirkungen, ist dem Fachplanungsrecht vorbehalten.  
Der Bebauungsplan berücksichtigt durch die Freihaltung eines 40 m breiten Strei-
fens parallel zu den Bahnanlagen die übergeordnete Hauptverkehrsstraße gemäß 
FNP. Die sich innerhalb des Bebauungsplangebietes anschließende geplante Wald-
fläche stellt eine Brachfläche ohne Waldeigenschaft dar. Durch den Bebauungsplan 
werden somit keine zusätzlichen Erschwernisse wie Ausgleichsmaßnahmen bei Ein-
griffen in den Wald oder auch zusätzliche Kosten für die Realisierung der Straßen-
planung erzeugt. Insofern steht der Bebauungsplan den Planungen der TVO nicht 
entgegen. Die für die Straßenplanung zuständigen Stellen werden regelmäßig als 
beteiligte Behörden am Bebauungsplanverfahren zur Stellungnahme aufgefordert. 
Auch darüber hinaus vorliegende Erkenntnisse und Auswirkungen aus den dor-
tigen Planungen werden stetig abgeglichen, so sind beispielsweise die im Rahmen 
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der Vorplanung zur TVO durchgeführten Erfassungen zum Artenschutz in das Be-
bauungsplanverfahren eingeflossen.  
 
Fazit: 
Die Planungsinhalte werden auf der Grundlage der erfolgten Abwägung grundsätz-
lich beibehalten. Neben den benannten wesentlichen Prüfungen werden Hinweise 
redaktioneller Art oder Klarstellungen in der Überarbeitung berücksichtigt.  
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3. Abwägung zur Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 4 BauGB  
Silbentrennung noch vornehmen!! 
 

Lfd.Nr. Behörde 
 

Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

1 Berliner  
Feuerwehr 
 

Keine Äußerung.  

2 BSR 
 

Keine Belange berührt.  

3 BWB 
 

3.1 Es befinden sich nur in der Alberich-, 
der Balzer- und der Arnfriedstraße öffent-
liche Trinkwasser- und Entwässerungsan-
lagen der BWB. Im restlichen Teil des 
Plangebietes sind keine Anlagen vorhan-
den und derzeit nicht geplant. Grundsätz-
lich ist die Versorgung über Trinkwasser-
leitungen und eine Entsorgung des 
Schmutzwassers über Kanäle technisch 
möglich.  

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
Die Aussagen zur fehlenden Erschließung für den 
überplanten Teil von Biesenhorst sind in der Be-
gründung bereits enthalten.  

3.2 Voraussetzung für die Erschließung 
mit öffentlichen Trinkwasserleitungen und 
eine Entsorgung des Schmutzwassers 
über Kanäle ist eine vom Bezirk ver-
anlasste koordinierte Straßenbau-
maßnahme, so dass die öffentlichen Stra-
ßen in erforderlicher Breite und Qualität 
für den Einbau der Anlagen zur Verfügung 
stehen.  

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
Der Bebauungsplan setzt ausreichend dimensionier-
te öffentliche Straßen fest, die die Ver- und Entsor-
gungsleitungen aufnehmen können. Die Aufteilung 
der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanes. Die Ausführungsplanung obliegt 
dem Straßen- und Grünflächenamt. 

3.3 Darüber hinaus müssen von den 
Grundstückseigentümer/innen in ausrei-
chender Anzahl Hausanschlussanträge 

Nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 
Die Hausanschlussanträge können nur durch 
den/die Grundstückseigentümer/-in gestellt werden. 
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Lfd.Nr. Behörde 
 

Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

gestellt werden oder es liegen Auflagen 
zur Erfüllung der behördlichen und be-
trieblichen Anforderungen vor. 

Auch weitere Anforderungen können durch den Be-
bauungsplan nicht veranlasst werden. 

3.4. Die innere Erschließung kann ent-
sprechend den jeweiligen Erfordernissen 
vorgenommen werden. Die Dimensionie-
rung der Versorgungsleitungen erfolgt nur 
entsprechen dem Trinkwasserbedarf. 
Löschwasser kann nur im Rahmen der 
Leistungsfähigkeit des Trinkwassernetzes 
zur Verfügung gestellt werden.  

Diesem Belang wird gefolgt. 
Es wird ein Hinweis in die Begründung aufgenom-
men.  

  3.5 Für das Plangebiet liegt ein abge-
stimmtes Regenentwässerungskonzept 
vor. Es sieht für viele öffentliche Straßen 
eine Flachmuldenversickerung für die Re-
genentwässerung vor. Es sind aus-
reichend breite Grünstreifen in den Stra-
ßen für die Regenwasserversickerung 
vorzusehen.  

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
Das Regenentwässerungskonzept wurde gemein-
sam mit dem Straßen- und Grünflächenamt des Be-
zirkes erarbeitet. Die Aufteilung der Straßenver-
kehrsfläche wird im Bebauungsplan nicht festge-
setzt. Der Bebauungsplan setzt jedoch ausreichend 
dimensionierte öffentliche Straßen fest, die eine 
Flachmulde für die Regenwasserversickerung auf-
nehmen können.  

3.6 In der o.g. Regenentwässerungs-
planung ist die geplante TVO nicht be-
rücksichtigt. Für die TVO ist ein Regen-
entwässerungskonzept zu erstellen. Es ist 
davon auszugehen, dass über das vor-
liegende Wohngebiet eine Trasse zur 
Wuhle geplant werden muss. Ein Regen-
wasserkanal ist nur für den Balzerweg 
nötig und macht die Schaffung der Vorflut 
in der Köpenicker Straße notwendig. Dies 

Nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes. 
Die konkrete Ausgestaltung und Planung der über-
geordneten Hauptverkehrsstraße ist dem Fachpla-
nungsrecht vorbehalten. Dort ist für den Neubau der 
Straße ein gesondertes Planfeststellungsverfahren 
wegen der überörtlichen Funktion erforderlich, in 
dem auch der Belang der Regenentwässerung zu 
berücksichtigen ist. Sollte eine Regenentwässe-
rungstrasse über das Plangeiet erforderlich werden, 
so kann diese in dem ausreichend dimensionierten 
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Lfd.Nr. Behörde 
 

Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

hat zur Folge, dass für die Entwässerung 
der Köpenicker Straße (stark belastete 
Straße) der Bau eines Regenrückhalte-
beckens mit Regenwasservorreinigungs-
anlage vor Einleitung in die Wuhle not-
wendig wird. 

Balzerweg geführt werden. Der Balzerweg mit sei-
nem Querschnitt von insgesamt 19 m ist auf die An-
bindung an die TVO ausgerichtet und wird nicht 
durch den Bedarf des Plangebietes verursacht.  
Ohne Anbindungsfunktion für die TVO kann im  
Balzerweg, so wie in den anderen Wohnanlieger-
straßen, dem Bedarf angepasst geringer dimensio-
niert ausgebaut und die oberflächige Versickerung 
eingeordnet werden. Die Flächen für ein Regenrück-
haltebecken zwischen Köpenicker Straße und Wuhle 
können wegen des begrenzten räumlichen Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes, der im Osten 
an der Alberichstraße endet, nur außerhalb des 
Plangebietes gesichert werden.  

3.8 Für die Begründung wurden Formulie-
rungshinweise gegeben. 

Diesem Belang wird gefolgt. 
Die Begründung wird entsprechend angepasst. 

  3.9 Das Gelände liegt in der Schutzzone 
III B Wuhlheide/Kaulsdorf. Die Wasser-
schutzgebietsverordnung ist einzuhalten. 
Das Merkblatt zum Verhalten in Wasser-
schutzgebieten ist zu beachten. 

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
Ausführliche Hinweise sind in der Begründung be-
reits enthalten. Der Bebauungsplan sieht keine 
Maßnahmen vor, die eine Verletzung der Verbote 
der Wasserschutzgebietsverordnung begründen. 

  3.10 Es wird weitere Hinweise zum Bau-
ablauf und Zugang der Leitungen, nötiger 
Sicherheitsstreifen, technische Vorschrif-
ten zum Schutz der Anlagen der BWB und 
dgl. gegeben.  

Nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes. 
Diese Hinweise sind bei der Ausführungsplanung zu 
berücksichtigen, in die die BWB grundsätzlich einbe-
zogen werden. 

4 BVG Keine Bedenken.  
5  Eisenbahn-

Bundesamt 
 

Keine Äußerung.  
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Lfd.Nr. Behörde 
 

Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

6 Deutsche 
Bahn Ser-
vice 
 

Keine Äußerung.  

7 Ge-
meinsame 
Landes-
planung 

Ziele der Raumordnung stehen der Pla-
nung nicht entgegen. Die für die Planung 
maßgeblichen Grundsätze der Raumord-
nung sind angemessen berücksichtigt. 

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
 

8 Handwerks-
kammer  

Keine Äußerung.  

9 IHK  Keine Einwendungen.  
10 ITDZ  Keine Belange berührt.  
11 LAGetSi, 

IA 
Keine Einwendungen.  

12 NBB im Auf-
trag der 
GASAG  
 

Den Unterlagen ist ein Plan mit Eintra-
gungen der Gasleitungen innerhalb der 
Alberichstraße, Arnfriedstraße, Balzer-
straße sowie teilweise Balzerweg beige-
fügt. Seitens der NBB bestehen zurzeit 
keine Planungen für den Geltungsbereich. 
Eine Versorgung des Plangebietes ist 
grundsätzlich durch Nutzung der öffent-
lichen Erschließungsflächen herzustellen. 
Hinweise zu Abständen von Bäumen, zu 
Leitungen u.ä. 

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
Der Bebauungsplan setzt öffentliche Straßen in aus-
reichendem Maße zur Unterbringung der Gaslei-
tungen fest. Die Aufteilung der Straßenverkehrs-
flächen wird mit dem Bebauungsplan nicht vorge-
nommen. Die vorhandenen Hauptleitungen liegen 
innerhalb des öffentlichen Straßenraumes. Ein all-
gemeiner Hinweis zu Pflanzabständen wird in die 
Begründung aufgenommen, damit diese rechtzeitig 
in der Ausführungsplanung Berücksichtigung finden 
können. 

13  Vattenfall 
Europa 
Wärme AG  

Keine Anlagen vorhanden.   

Vattenfall 
Europa 

Innerhalb der Straßen befinden sich Nie-
derspannungsanlagen der Stromnetz Ber-

Diesem Belang wird gefolgt. 
Allgemeine Hinweise zur vorhandenen Elektroener-
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Lfd.Nr. Behörde 
 

Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

Business 
Services 
GmbH 
 
 

lin GmbH. Über Planungen oder Trassen-
führungen für die Versorgung möglicher 
Kund/innen nach der Bebauung können 
wir zurzeit keine Aussagen treffen. Die 
beigefügten Richtlinien zum Schutz von 
Kabelanlagen, der öffentlichen Be-
leuchtung und Hinweise für die Leitungs-
abfrage für geplante Bauvorhaben sind zu 
beachten. 

gieversorgung des Gebietes und der Beachtung der 
Richtlinien bei der Bebauung werden in die Begrün-
dung aufgenommen. 

14 SenFin,  
ID 13 

Keine Äußerung.  

15 SenStadt- 
Um, 
Wohnungs-
bauleitstelle 

Keine Äußerung.  

16  Sen Stadt- 
Um, IB 

Keine Bedenken.  

17 Sen Stadt- 
Um, IE 

Keine Äußerung.  

18  Sen Stadt- 
Um, VII B 

18.1 Es wird davon ausgegangen, dass 
das Referat SenStadtUm X PSE ebenfalls 
als Träger öffentlicher Belange beteiligt 
wurde. Die Erkenntnisse der Vorbereitung 
eines Planfeststellungsverfahrens für die 
TVO, insbesondere auch die Erkenntnisse 
zu Lärmauswirkungen und Immissions-
schutz sind in das B-Planverfahren einzu-
beziehen und abzugleichen. 
 

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
Die für das gesamte Referat X abgegebene Stel-
lungnahme (Nr. 21) enthält keine Einwendungen o-
der Hinweise.  
Auch sonst vorliegende Erkenntnisse und Auswir-
kungen werden in das Bebauungsplanverfahren ein-
gestellt. Wie in der Begründung dargelegt, wurde 
z.B. auf Artenschutzgutachten zurückgegriffen, die 
im Zusammenhang mit den Untersuchungen zur 
TVO erstellt wurden. 

18.2 Eine Festsetzung des Bebauungs- Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
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Lfd.Nr. Behörde 
 

Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

planes ist erst mit der Entscheidung zur 
Trassenführung der TVO (westlich oder 
östlich der Bahnanlagen) möglich, um 
auszuschließen, dass zusätzliche Er-
schwernisse wie Ausgleichsmaßnahmen 
bei Eingriffen in den Wald oder auch zu-
sätzliche Kosten für die Realisierung der 
Straßenplanung entstehen. Insofern ist die 
Lage des hier ausgewiesenen Wald-
gebietes mit der laufenden Planung und 
der Lage der TVO östlich der Bahn-
anlagen abzugleichen. 

Die Trassenvorhaltung für die TVO entsprechend 
FNP östlich der Bahnanlagen ist berücksichtigt. Ein 
Streifen von 40 m parallel zu den Bahnanlagen wur-
de nicht in den Bebauungsplan einbezogen. Durch 
die Festsetzung von Wald wird gewährleistet, dass 
die Fläche für eine Bebauung nicht zur Verfügung 
steht. Unabhängig vom Bebauungsplan ist die Wald-
eigenschaft nach § 2 Landeswaldgesetz zu beurtei-
len. Wie der Stellungnahme der Berliner Forsten zu 
entnehmen ist (Punkt 25.3), besitzt die Fläche keine 
Waldeigenschaft. Es handelt sich um Flächen, die 
der natürlichen Sukzession unterliegen. Der Bebau-
ungsplan wird auch im weiteren Verfahren mit den 
Erkenntnissen aus den Planungen zur TVO abgegli-
chen. 

18.3 Die Straßenbegrenzungslinien an 
den Knotenpunkten der Alberichstraße mit 
der Balzerstraße und der Arnfriedstraße 
sind bezüglich der in den AV Geh- und 
Radwege zum Berliner Straßengesetz 
geforderten Gehwegbreiten abzuschrä-
gen, insbesondere sind ausreichende 
Sichtbeziehungen zu berücksichtigen. 
Dies ist auch wegen der Ausweisung der 
Alberichstraße als Fahrradstraße für die 
verkehrssichere Führung aller Verkehrs-
teilnehmer/innen besonders zu beachten. 

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
Auf die Eckabschrägungen der Alberichstraße mit 
der Balzer- und Arnfriedstraße kann nach Rück-
sprache mit dem zuständigen Fachbereich verzichtet 
werden. Die Arnfriedstraße lässt durch eine Breite 
von 15 m im Rahmen der Ausbauplanung Spielraum 
zur Berücksichtigung ausreichender Gehwegbreiten 
und Sichtbeziehungen. Die Balzerstraße ist ebenfalls 
mit einer Breite von 15 m vorgesehen. Darüber hin-
aus weitet sich die Alberichstraße in diesem Ab-
schnitt ebenfalls auf 15 m auf, so dass auch hier ei-
ne entsprechende Ausbauplanung die Erfordernisse 
der verkehrssicheren Führung aller Verkehrsteil-
nehmer/innen umsetzen kann. Damit wird auch den 
privaten Belangen der Eigentümer/innen der Vorrang 
eingeräumt, denn somit kann auf die Inanspruch-
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Lfd.Nr. Behörde 
 

Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

nahme privater Grundstücke verzichtet werden.  
19 
 

Sen Stad-
tUm; 
VIII D 25 

19.1 Das Plangebiet liegt in der weiteren 
Schutzzone III B des Wasserschutzgebie-
tes für das Wasserwerk Wuhlheide. Es 
wird empfohlen, einen Hinweis auf der 
Planzeichnung aufzunehmen. Zusätzlich 
werden diverse Hinweise zu den Verboten  
z.B. hinsichtlich der Befestigung von Ver-
kehrsflächen, zur Muldenentwässerung 
von Straßen u.s.w. gegeben.  

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
Ausführliche Hinweise sind in der Begründung be-
reits enthalten. In der Planzeichnung soll auf einen 
solchen Hinweis verzichtet werden, da er wie andere 
gesetzliche Grundlagen (Bauordnung, Artenschutz, 
Baumschutz) unabhängig vom Bebauungsplan an-
zuwenden ist.  

19.2 Die Aussagen unter I 2.6 Absatz 1 
und 2 sind hinsichtlich Balzer- und Arn-
friedstraße widersprüchlich. 

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
Die Aussagen beziehen sich auf die Arnfriedstraße 
und Balzerstraße, die mit Versorgungsleitungen er-
schlossen sind. Dagegen sind der Balzerweg und 
der Arnfriedweg nicht erschlossen. 

19.3 Es ist mit den BWB, die für die Ent-
wässerung öffentlicher Straßen, Wege 
und Plätze zuständig sind, zu klären, ob 
und wenn ja wie die Straßenentwässerung 
der öffentlichen Straßen im Plangebiete 
erfolgen soll. Da mit Abflussbe-
schränkungen für die aufnehmenden 
Oberflächengewässer (hier Wuhle) zu 
rechnen ist, in welche die Regenwasser-
kanäle einmünden, ist aus Kostengründen 
und Gründen der Niederschlagswasser-
bewirtschaftung, die Anordnung von Stra-
ßen begleitenden Versickerungsmulden 
bzw. eine breitflächige Versickerung vor-
zusehen.  

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
Ein mit dem Bezirk abgestimmtes Regenent-
wässerungskonzept der BWB für die öffentlichen 
Straßen liegt vor (Punkt 3.5). Grundsätzlich sind die 
Straßen so dimensioniert, dass die Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers möglich ist.  
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Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

  19.4 Zum Langer Weg wird erläutert, dass 
hier eine Bepflanzung mit doppelreihigen 
großkronigen Bäumen erfolgen soll. Eine 
Muldenentwässerung wäre damit nicht 
möglich. Auch wenn durch die textliche 
Festsetzung die Aufteilung der Straßen-
verkehrsfläche nicht Gegenstand des Be-
bauungsplanes ist, so sollte das Pla-
nungsziel überprüft und abgestimmt wer-
den.  

Diesem Belang wird gefolgt. 
Die Formulierung wird geändert. Der Langer Weg ist 
aufgrund seiner Verbindungsfunktion und seiner his-
torischen Wegeführung als überörtliche Verbindung 
in Nord-Süd-Richtung vorgesehen. Er soll, soweit es 
die Versickerung des auf den Straßen anfallenden 
Regenwassers zulässt, deshalb mit großkronigen 
Bäumen bepflanzt werden können.   

20 Sen Stadt- 
Um, 
IX C 31  

20.1 Zur Luftreinhaltung ergeben sich kei-
ne Anmerkungen. 

 

  20.2 Eine textliche Festsetzung von Au-
ßenbauteilen mit bewerteten Luft-
schalldämmmaßen ist nicht zwingend er-
forderlich. Für die Ermittlung der korrekten 
Schalldämmmaße kann die strategische 
Lärmkarte mangels einer Prognose des 
zukünftigen Zugaufkommens auch nicht 
herangezogen werden. Grundsätzlich ist 
im Rahmen der umfassenden planeri-
schen Konfliktbewältigung das auf der 
Ebene des Bebauungsplanes bestehende 
Lärmproblem zu lösen. Eine Konfliktverla-
gerung auf das nachfolgende Baugeneh-
migungsverfahren kann jedoch dann er-
folgen, wenn gewährleistet ist, dass der 
Konflikt dort bewältigt werden kann.  
 
 

Diesem Belang wird gefolgt. 
Die Werte des Bahnbetriebs überschreiten im WA 1 
– WA8 in Anwendung amtlicher Lärmkarte den nach 
Anlage 4.2/1 vorgegebenen Grenzwert für Aufent-
haltsräume in Wohnungen. Der Nachweis der Luft-
schalldämmung von Außenbauteilen vor Außenlärm 
ist somit auch ohne Festsetzung im Bebauungsplan 
zu erbringen. Eine Konfliktbewältigung kann auf der 
Vollzugebene sichergestellt werden. Die vorge-
sehene textliche Festsetzung 5 zu den Außenbau-
teilen mit bewerteten Schalldämmmaß kann ent-
fallen. 
Die Festsetzungen zum Lärmschutz sind insgesamt 
einschließlich der Grundrissbindung zu prüfen. Inner-
halb der Begründung ist die Bewältigung der Lärm-
problematik detailliert darzulegen und auch hin-
sichtlich baulich verbundener Außenwohnbereiche 
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Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

Aus Anlage 4.2/1 zu den Technischen 
Baubestimmungen vom 17.01.2014 ergibt 
sich, dass es eines Nachweises der Luft-
schalldämmung von Außenlärm bedarf, 
wenn der Bebauungsplan dies festsetzt 
oder sich aus amtlichen Lärmkarten für 
die hier überplanten Aufenthaltsräume in 
Wohnungen  ein Wert der gleich oder hö-
her ist als 61 dB(A) ableitet.  
 
Sollte sich dies in Anwendung der stra-
tegischen Lärmkarte ergeben, so ist der 
Nachweis der Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen vor Außenlärm auch ohne 
Festsetzung im Bebauungsplan zu er-
bringen. Eine Konfliktbewältigung ist dem-
entsprechend auf der Vollzugsebene si-
chergestellt. Dieser Umstand ist in der 
Begründung mit entsprechender Deut-
lichkeit darzulegen und im Rahmen der 
Abwägung ist der Belang der allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. 
Somit bleibt auf der Bebauungsplanebene 
zur Bewältigung der Lärmproblematik die 
Möglichkeit passiver Schallschutzmaß-
nahmen durch die Grundrissbindung, 
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen für 
jene Aufenthaltsräume, die nicht zur lärm-
abgewandten Seite ausgerichtet sind so-
wie den Schutz baulich verbundener Au-

zu ergänzen.   
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Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

ßenwohnbereiche.  
21  Sen Stadt- 

Um, X  
 

Keine Einwendungen oder Hinweise.  

22 LDA  Keine Bedenken.   

23 SenWirt-
TechForsch, 
IV A 11 

Keine Äußerung.  

24 Verkehrs-
lenkung 

Keine Äußerung.  

25  Berliner 
Forsten 
 

25.1 Die geplante Festsetzung einer 
Waldfläche in nördlicher Verlängerung der 
Wuhlheide und im Zusammenhang mit 
den Bebauungsplänen XXI 41b-d wird 
ausdrücklich begrüßt. Eine möglichst  
breite und zusammenhängende Wald-
fläche sollte bauleitplanerisch gesichert 
und nicht durch Straßenverkehrsflächen 
und Wohnbauflächen getrennt werden.  
 

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
 

  25.2 Abstimmungen der Planungen mit 
denen der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt, Abt. X, zur Tan-
gentialverbindung Ost sind nötig. Derzeit 
geht der Bebauungsplanentwurf von ei-
nem Verlauf der TVO außerhalb des Gel-
tungsbereiches aus. 

Dieser Belang ist bereits berücksichtigt. 
 

  25.3 Für die Nutzung als Schutz- und Er-
holungswald bedarf es gemäß § 10 Wald-

Nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 
Die Information wurde an den zuständigen Fach-
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Inhalt der Anregungen in Kurzfassung Abwägungsvorschlag 

gesetz noch einer eigentumsrechtlichen 
Klärung. Das im Bebauungsplan XXI-41 b 
betroffene Flurstück 1293 weist zurzeit 
keine Waldeigenschaft gemäß § 2 Wald-
gesetz auf. 

bereich weitergeleitet, der durch die Rücküber-
tragung der Liegenschaft die dazu nötigen Über-
tragungen vornehmen kann. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, die zukünftige Waldfläche als Ersatz-
flächen für die Umnutzung bestehender Waldflächen 
wie z.B. für den Schulneubau an der Straße An der 
Schule zur Verfügung zu stellen.   

26  BA Lichten-
berg, 
Stapl 

Keine Belange berührt.  
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Zeichenerklärung

Flächen für den Gemeinbedarf

Kleinsiedlungsgebiet

Reines Wohngebiet

Allgemeines Wohngebiet

Besonderes Wohngebiet

Dorfgebiet

Mischgebiet

Kerngebiet

Industriegebiet

Gewerbegebiet

Sondergebiet (Erholung)

(§ 2 BauNVO)

(§ 3 BauNVO)

(§ 4 BauNVO)

(§ 4a BauNVO)

(§ 5 BauNVO)

(§ 6 BauNVO)

(§ 7 BauNVO)

(§ 9 BauNVO)

(§ 8 BauNVO)

(§ 10 BauNVO)

WS

WR

WA

WB

MD

MI

MK

GI

GE

SO

Grundflächenzahl

Grundfläche

Zahl der Vollgeschosse

als Höchstmaß

als Mindest- und Höchstmaß

zwingend

offene Bauweise

Nur Doppelhäuser zulässig

Nur Einzelhäuser zulässig

Nur Hausgruppen zulässig

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

0,4

III

III-V

V

o

z.B. WOCHENENDHAUSGEBIET Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) SO

z.B. UNIVERSITÄT

Geschossflächenzahl

Wohnungen (§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB) z.B.

z.B.

Beschränkung der Zahl der

als Mindest- und Höchstmaß

als Höchstmaß

Geschossfläche

als Mindest- und Höchstmaß

als Höchstmaß

Baumassenzahl

Baumasse

z.B.

z.B.

z.B.

Geschlossene Bauweise g

Baulinie

Baugrenze

Linie zur Abgrenzung d. Umfanges von Abweichungen

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt

(§ 23 Abs.3 Satz 3 BauNVO)

(§ 23 Abs.3 Satz 1 BauNVO)

(§ 23 Abs.2 Satz 1 BauNVO)

als Höchstmaß

Traufhöhe

Firsthöhe

Oberkante

als Mindest- und Höchstmaß

zwingend

Flächen für Sport- und Spielanlagen

z.B. JUGENDFREIZEITHEIM

Verkehrsflächen
Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

z.B.

z.B. FUSSGÄNGERBEREICH

Private Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Einfahrt

Bereich ohne Ausfahrt

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Straßenseite

Straßenseite

Straßenseite

Flächen für Versorgungsanlagen, Öffentliche und private Grünflächen
für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

z.B. ÖFFENTLICHE PARKANLAGE

z.B. UMSPANNWERK

z.B. PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN

Fläche für die Landwirtschaft

Fläche für Wald
Wasserfläche

z.B. Tz.B. G

oberirdische Hauptversorgungsleitungen
Hochspannungsleitung

Anpflanzungen, Bindungen für Bepflanzungen, Schutz und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen

und für die Erhaltung
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Erhaltung vonAnpflanzen von

BäumenBäumen
sonstigen Bepflanzungen sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9
Abs. 1a Baugesetzbuch

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen
Festsetzungen

öffentliche Parkfläche

Gasdruckregler Trafostation

Sonstige Festsetzungen
Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

immissionsschutzgesetzes

Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen

immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Besonderer Nutzungszweck von Flächen

Sichtfläche

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Fläche

Umgrenzung der Flächen für

Stellplätze

Garagen

Gemeinschaftsstellplätze

Gemeinschaftsgaragen

Umgrenzung der Flächen für

Garagengebäude mit Dachstellplätzen

Tiefgaragen

Gemeinschaftstiefgaragen

Gemeinschaftsanlagen

St

Ga 1

GSt

GGa 1

Ga 3 St

TGa 1

GTGa 1

GAnl

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

Arkade

Höhenlage bei Festsetzungen (in Meter über NHN)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

35,4

Nachrichtliche Übernahmen
Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Naturdenkmal

Geschützter Landschaftsbestandteil

Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt
Gesamtanlage (Ensemble), die dem

Denkmalschutz unterliegt
Erhaltungsbereich

N.D.

Wasserfläche

Wasserschutzgebiet (Grundwassergewinnung)

Umgrenzung der Flächen für den Luftverkehr
Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich

mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

z.B. HOTEL z.B.

N

L

D

LB

Bahnanlage

auch

Straßenbahn

Eintragungen als Vorschlag
Gebäude

Stellplatz

Garage

Tiefgarage

Hochstraße

TiefstraßeSt

Ga 1

TGa 1

z.B.

z.B.

Kinderspielplatz K

Brücke

Industriebahn (in Aussicht genommen)

P

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

12,4 m über Gehweg

53,5 m über NHN

124,5 m über NHN

116,0 m bis 124,5 m über NHN

124,5 m über NHN

TH

FH

OK

OK

OK

0,7

bis 0,70,5

500 m²GF

400 m² bis 500 m²GF

3,0

4000 m³BM

WR
2 Wo

100 m²GR

Sträuchern Sträuchern

D

E

GW

Textliche Festsetzungen  
1. Im allgemeinen Wohngebiet können die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 

Baunutzungsverordnung genannten der Versorgung des 
Gebietes dienenden Läden nur ausnahmsweise zulässig 
sein.  

 
2. In den allgemeinen Wohngebieten WA1, 3, 6 und 9 darf 

abweichend von der offenen Bauweise die Länge der 
Gebäude 30 m und in den allgemeinen Wohngebieten 
WA2, 4, 5, 7, 8, 10 und 11 18 m nicht überschreiten.  

 
3. Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit 

der Bezeichnung b sind Stellplätze, Garagen und Neben- 
anlagen gemäß § 14 (1) BauNVO ausgeschlossen.  

 
4. Zum Schutz vor Lärm muss in den allgemeinen 

Wohngebieten WA1 - WA8 mindestens ein Aufenthalts- 
raum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei 
Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufenthalts- 
räume mit den Fenstern von den Bahnanlagen abgewandt 
sein. 

 
5. Zum Schutz vor Lärm müssen entlang der Bahnanlage die 

Außenbauteile einschließlich der Fenster von Aufenthalts- 
räumen in Wohnungen ein bewertetes Luftschalldämmmaß 
(R’w res nach DIN 4109) im WA 1 und WA2 von 
mindestens 45 dB, im WA3 - WA8 von mindestens 40 dB 
und schallgedämmte Lüftungseinrichtungen aufweisen. Es 
können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen 
werden. 

 
6. Im allgemeinen Wohngebiet ist pro angefangene 400 m² 

Grundstücksfläche ein hochstämmiger Obstbaum mit 
einem Stammumfang von mindestens 14 - 16 cm zu 
pflanzen und zu erhalten.  

 
7. Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu be- 

pflanzen sind, zu gliedern. Je vier Stellplätze ist ein 
hochstämmiger, einheimischer Laubbaum mit einem 
Stammumfang von mindestens 18 - 20 cm zu pflanzen und 
zu erhalten.  

 
8. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegen- 

stand der Festsetzungen. 
 
Hinweise: 
Bei Anwendung der textlichen Festsetzung Nr. 6 und 7 wird 
die Verwendung der beigefügten Pflanzlisten empfohlen.  
 
Die DIN 4109 wird im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von 
Berlin, Abteilung Wirtschaft und Stadtentwicklung, 
Stadtentwicklungsamt, zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
 

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990, 

zuletzt geändert durch Artikel 2  des Gesetzes vom 11. Juni 2013  und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18. Dezember 1990.

Aufgestellt: Berlin, den 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Wirtschaft und Stadtentwicklung  

Stadtentwicklungsamt 
 

............................................... ............................................... .............................. .................  

Fachbereichsleiter Vermessung Bezirksstadtrat Fachbereichsleiterin Stadtplanung 

 

   Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom                                     bis einschließlich                                     öffentlich ausgelegt. 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am                                         beschlossen.  

 

Berlin, den  

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Wirtschaft und Stadtentwicklung 

Stadtentwicklungsamt 

 
............................................... 

Amtsleiter 

 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

 

Berlin, den 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
 

.............................................   ............................................. 

Bezirksbürgermeister  Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am                                 im Gesetz- und Verordnungsblatt für  Berlin auf S.             verkündet worden. 

Planunterlage
Wohn- oder öffentliches Gebäude
Wirtschafts- oder Industriegebäude

Parkhaus

Landesgrenze (Bundesland)

Bezirksgrenze

Ortsteilgrenze

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstückgrenze

oder Garage

Unterirdisches Bauwerk
(z.B. Tiefgarage)

Brücke

Gewässer

Geländehöhe, Straßenhöhe

Laubbaum, Nadelbaum

Naturdenkmal (Laub-, Nadelbaum)

Schornstein

Zaun, Hecke

Hochspannungsmast

Flurstücksnummer, Flurnummer

Grundstücksnummer

Mauer, Stützmauer

Bordkante

Baulinie, Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie

-IImit Geschosszahl

mit Geschosszahl und Durchfahrt

Teichz.B.

V

in Meter über NHN 35.4

ND ND

60 9
96 Flur 10z.B.
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Noch nicht rechtsverbindlich !
ENTWURF

Katastergrenzen wurden (tlw.) durch Digitalisierung aus der Flurkarte 
1:1000 bestimmt und in den Lageplan übertragen. Abweichungen zur 
Örtlichkeit sind deshalb nicht auszuschließen! Es können aber daraus 
keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. Notfalls ist der 
genaue Grenzverlauf durch eine örtliche Grenzherstellung festzustellen. 

Stand vom1.3.2016

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.
Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000

Stand: 

Bebauungsplan XXI-41b  
 

für das Gelände zwischen Balzerweg, Balzerstraße, 
Alberichstraße, Arnfriedstraße, Arnfriedweg und 

einer Linie von 40 m östlich der Bahnanlagen 
 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf , 

Ortsteil Biesdorf 
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